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§ 3a AufnVVO Verfahren zur
Aufnahme in die Polytechnische
Schule, in die 5. Klasse der
Allgemein bildenden hoheren Schule

sowie in die 1. Stufe von
berufsbildenden mittleren und
hoheren Schulen

AufnVVO - Aufnahmsverfahrensverordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.01.2019

1. (1)Der Antrag auf Aufnahme ist bei der Schule, deren Besuch in Aussicht genommen wird, so zeitgereicht zu
stellen, dass er bis spatestens am 2. Freitag nach den Semesterferien bei der Schulleitung dieser Schule
eingelangt ist. Nach diesem Zeitpunkt einlangende Antrage auf Aufnahme sind nach MalRgabe des Zeitpunktes
des Einlangens sowie der organisatorischen Gegebenheiten nach Moglichkeit dennoch zu berucksichtigen oder,
wenn dies nicht moglich ist, der Aufnahmsbewerberin oder dem Aufnahmsbewerber unverziglich und
nachweislich riickzutbermitteln.

2. (2)Gleichzeitig mit dem Antrag auf Aufnahme

1. 1.sind die Bekanntgaben zu machen, die von der betreffenden Schule als fur die Durchfiihrung des
Verfahrens erforderlich verlangt werden,
2. 2.sind das Original und eine Abschrift der Schulnachricht der zum Zeitpunkt der Antragstellung besuchten
Schule vorzulegen,
3. 3.ist bekannt zu geben, ob bzw. welche weitere Schulen allenfalls auch in Betracht gezogen werden, und
4. 4.ist eine Rickmeldemoglichkeit (zB elektronisch, postalisch, telephonisch, per Fax) anzugeben.
Der Antrag auf Aufnahme ist am Original der Schulnachricht der zum Zeitpunkt der Antragstellung besuchten
Schule zu bestatigen. Wird zum Zeitpunkt der Antragstellung keine Schule besucht oder wurde keine
Schulnachricht ausgestellt, so tritt an die Stelle der Schulnachricht das von der zuletzt besuchten Schule
ausgestellte Zeugnis.

3. (3)Die Antrage (Abs. 1) sind, sofern auf Grund der verflugbaren Schulpldtze und der Zahl der Antrage auf
Aufnahme nicht allen Antragstellern ein Schulplatz vorlaufig zugewiesen werden kann sowie weiters unter
Bedachtnahme auf landesrechtliche Bestimmungen Uber Schulsprengel fir 6ffentliche Pflichtschulen, nach den
Kriterien des 8 5 zu reihen. Den zustandigen Schulbehdrden ist bis spatestens am 5. Montag nach den
Semesterferien mitzuteilen, wie viele Schulplatze unter Bedachtnahme auf die vorzunehmende vorlaufige
Schulplatzzuweisung an der betreffenden Schule weiterhin verfiigbar bleiben.
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4. (4)Nach Mal3gabe der verflugbaren Platze sowie unter Bedachtnahme auf landesrechtliche Bestimmungen Uber
Schulsprengel fir 6ffentliche Pflichtschulen ist den nach der Reihung geeigneteren Aufnahmsbewerberinnen und
Aufnahmsbewerbern bis spatestens am 7. Montag nach den Semesterferien ein Schulplatz vorlaufig zuzuweisen.
Bei der Bestimmung der verflgbaren Platze durch den Leiter oder die Leiterin der Schule sind jene Platze, deren
Verflgbarkeit im Hinblick auf die Durchfihrung von Aufnahms- und Wiederholungsprufungen, auf Antrage von
Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerbern aus anderen Bundeslandern sowie aus anderen
erfahrungsgemafen Griinden zu einem spateren Zeitpunkt gewahrleistet zu sein hat, auszuschlie3en. Die
vorlaufige Zuweisung eines Schulplatzes hat nicht zu erfolgen, wenn nach den Vermerken am Original der
Schulnachricht bzw. des Zeugnisses bereits zuvor ein Antrag auf Aufnahme bei einer oder mehreren anderen
Schulen gestellt wurde. Ein vorlaufig zugewiesener Schulplatz gilt unter der Bedingung, dass zum Zeitpunkt der
Aufnahme die gesetzlichen Aufnahmsvoraussetzungen erfullt werden, als verbindlich. Die Nichtannahme eines
vorlaufig zugewiesenen Schulplatzes ist nur gegentber der ausstellenden Schule zuldssig und von dieser der
zustandigen Schulbehdrde zur Kenntnis zu bringen.

5. (5)Gleichzeitig mit der vorlaufigen Zuweisung eines Schulplatzes (Abs. 4) sind

1. 1.die zu diesem Zeitpunkt allenfalls besuchte Allgemein bildende héhere Schule und die zustandige
Schulbehdérde Gber die vorlaufige Schulplatzzuweisung der Aufnahmsbewerberinnen und
Aufnahmsbewerber zu informieren und

2. 2.diejenigen Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerber, denen kein Schulplatz vorlaufig zugewiesen
werden konnte, unter gleichzeitiger Bekanntgabe einer bei der zustéandigen Schulbehdérde einzurichtenden
Informations-Hotline dartber zu informieren, an welchen Schulen Schulplatze verfiigbar sind.

6. (6)Die Leiterinnen und Leiter von Schulen haben Antrage auf Aufnahme von Aufnahmsbewerberinnen und
Aufnahmsbewerbern gemaR Abs. 5 Z 2 bis spatestens Ende April entgegenzunehmen und unter Beifigung
allfalliger schulautonomer Reihungskriterien der zustandigen Schulbehérde zur Kenntnis zu bringen. Die
zustandige Schulbehdrde oder in deren Auftrag der Schulleiter oder die Schulleiterin hat durch Herstellen der
erforderlichen Kontakte zu den in Betracht kommenden Schulleitungen und allenfalls den
Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerbern den nach der Reihung geeigneteren
Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerbern

1. 1.nach MaRgabe der in ihrem 6rtlichen Wirkungsbereich verfligbaren Schulplatze,

2. 2.unter Bedachtnahme auf allenfalls weiter in Betracht kommende Schulen und anderer Winsche der
Aufnahmsbewerberin bzw. des Aufnahmsbewerbers,

3. 3.unter Bedachtnahme auf die fiir die Reihung ausschlaggebenden Kriterien und

4. 4.unter besonderer Beachtung allfalliger landesgrenzenuiberschreitender Aufnahmsantrage

bis spatestens Donnerstag oder Freitag der letzten Woche des Unterrichtsjahres einen Schulplatz vorlaufig
zuzuweisen. Diejenigen Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerber, denen kein Schulplatz vorlaufig
zugewiesen werden konnte, sind - im Falle der aufrechten Schulpflicht unter Hinweis auf die fur sie jeweils in
Betracht kommende 6ffentliche Polytechnische Schule - darGber zu informieren. Gleichzeitig mit der vorlaufigen
Zuweisung eines Schulplatzes gemaR den Bestimmungen dieses Absatzes ist die zu diesem Zeitpunkt allenfalls
besuchte Allgemein bildende héhere Schule zu informieren.

In Kraft seit 10.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 3a AufnVVO Verfahren zur Aufnahme in die Polytechnische Schule, in die 5. Klasse der Allgemein bildenden höheren Schule sowie in die 1. Stufe von berufsbildenden mittleren und höheren Schulen
	AufnVVO - Aufnahmsverfahrensverordnung


